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Informationsfreiheit: Ihre Anfrage vom 1. Juni 2020 „Anweisung zur Verpackung von 
Aufnahmeblättern/Strafzetteln“ an das Polizeipräsidium Karlsruhe
Ihr Schreiben vom 28. Juli 2020
Frag den Staat #187727
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vielen Dank für Ihre Anfrage. Aufgrund des derzeitigen hohen Arbeitsaufkommens 
hat sich die Bearbeitung leider verzögert. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Sie hatten sich an uns gewandt, da ihr Auskunftsersuchen nach Landesinformations-
freiheitsgesetz Baden-Württemberg (LIFG) nicht ordnungsgemäß bearbeitet wurde. 
Sie begehren Auskunft über Vorschriften laut denen Aufnahmeblätter zu Ordnungs-
widrigkeiten in einem Briefumschlag verpackt werden sollen, wenn diese an parken-
den Fahrzeugen geheftet werden.

Das Polizeipräsidium ist der Meinung, dass für den Informationszugang die Aus-
schlussgründe § 4 Abs. 1 Nr. 2 sowie Nr. 6 LIFG vorliegen würden.

Sie vertreten die Auffassung, dass die Ausschlussgründe nicht greifen, da weder Be-
lange der öffentlichen Sicherheit noch eine Beeinträchtigung der Vertraulichkeit von 
Beratungen betroffen seien.
Das LIFG gewährt jeder antragstellenden Person das Recht auf Zugang zu amtlichen 
Informationen außerhalb eines laufenden Verwaltungsverfahrens, ohne dass es der 
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Darlegung eines Informationsinteresses bedarf (§ 1 Absatz 1 LIFG). Der vorausset-

zungslose und umfassende Anspruch auf Informationszugang wird eingeschränkt 

durch die Bestimmungen der §§ 4 bis 6 LIFG. Diese Ausnahmetatbestände müssen 

durch die informationspflichtige Stelle dargelegt und begründet werden. 

 

Wir haben dem Polizeipräsidium Karlsruhe diesbezüglich folgenden Hinweis erteilt 

und um eine Stellungnahme dazu gebeten: 

 

1. zu § 4 Abs. 1 Nr. 2 LIFG 

Der Schutz der öffentlichen Sicherheit knüpft an das klassische Polizei- und Ord-

nungsrecht an. Öffentliche Sicherheit umfasst die Unversehrtheit der Rechtsordnung 

als Ganzes, die subjektiven Rechte und Rechtsgüter der Bürger (u.a. Leben, Ge-

sundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermögen) sowie die grundlegenden Einrich-

tungen und Veranstaltungen des Staates. Nach den allgemeinen Grundsätzen muss 

die auskunftspflichtige Stelle die hinreichende Wahrscheinlichkeit der nachteiligen 

Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit darlegen, wenn die begehrte Information 

bekannt wird. Dieser Begründungspflicht ist die Polizeibehörde nicht nachgekommen.  

 

2. zu § 4 Abs. 1 Nr. 6 LIFG 

Nach Gesetzeszweck soll die informationspflichtige Stelle in der Lage sein, Vertrags-

verhandlungen ergebnisoffen zu führen, ohne die Grundlagen ihrer Verhandlungspo-

sitionen offenlegen zu müssen. Geschützt sind also Meinungsbildung und -

Austausch, also interne Verwaltungsabläufe und damit die Effektivität des Verwal-

tungshandelns, indem der Zugriff auf unmittelbar entscheidungsvorbereitende Arbei-

ten eingeschränkt wird. Vorliegend ist vom Polizeipräsidium nicht dargelegt worden, 

um welche nachteiligen Auswirkungen es sich handelt. Insbesondere sind entschei-

dungsvorbereitende Maßnahmen nicht (mehr) betroffen, womit § 4 Abs. 1 Nr. 6 LIFG 

nicht einschlägig wäre. 

 

Wir werden Sie über das Ergebnis zeitnah informieren und bitten insofern noch um 

etwas Geduld. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Ihre Anfrage zwischenzeitlich be-

antwortet wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

des Landesbeauftragten für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

 


